
 
 

 

 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Änderung der Verwaltungshandreichung: Einführung von Automatischen Externen 
Defibrillatoren (AED) im Landkreis Rotenburg (Wümme) 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Verwaltungshandreichung zur „Einführung von Automatischen Externen Defibrillatoren 
(AED)“ wurde im vorangegangenen Jahr bereits novelliert. Nun wurde die Zuständigkeit der 
Sachbearbeitung vom Amt für Rettungsdienstmanagement in das Gesundheitsamt übergeben. 
Vor diesem Hintergrund sind redaktionelle Änderungen insbesondere unter Punkt 4.2 
notwendig.  
 
Darüber hinaus wird die Förderung von sogenannten Umrüstsets mit aufgenommen. Diese sind 
nur unwesentlich teurer als die ohnehin schon förderfähigen Wandschränke und ermöglichen 
eine Verfügbarkeit der Defibrillatoren von 24h an 7 Tagen pro Woche.  
 
Die Änderungen zur derzeit geltenden Fassung sind rot markiert. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Die Verwaltungshandreichung „Einführung von Automatischen Externen 
Defibrillatoren (AED) im Landkreis Rotenburg (Wümme) wird in der vorliegenden 
Fassung beschlossen.  

 
 
 
Prietz 
 

 

Besch l ussvor lage  
Gesundheitsamt  

Tagesordnungspunkt: ____ 
 

 

Drucksachen-Nr.:  2021-26/0227 

Status:         öffentlich 

Datum:     02.09.2022 

 
Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

14.09.2022 Kreisausschuss 

29.09.2022 Kreistag 
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